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AOK. Die Gesundheitskasse.



1.
Präventions- und 
Rehabilitationsempfehlung für 
Erwachsene aus dem 
Pflegegutachten



Die Anzahl der Empfehlungen für Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation ist von 2023 auf 2024 um 229 % gestiegen.

7.1 Präventions- und Rehabilitationsempfehlungen für Erwachsene GKV

+103,6%

+228,7%

Jeder Versicherte mit einer Empfehlung erhält ein Beratungsangebot.



7.1 Präventions- und Rehabilitationsempfehlungen für Erwachsene GKV

Im 1. Halbjahr 2024 wurden in 122.289 Fällen (97 %)  keine Rehabilitationsempfehlung ausgesprochen. 

• 1. Ausgelöst wird eine Rehabilitation in der Regel im Zusammenhang mit einem Krankenhausaufenthalt 

(Anschlussrehabilitation) oder 

• 2. durch die Verordnung einer Vertragsärztin oder eines Vertragsarztes.

• Ein dritter Zugang in die Rehabilitation kann sich aus der Pflegebegutachtung des Medizinischen Dienstes 

ergeben. Empfiehlt der Medizinische Dienst eine medizinische Rehabilitation gilt diese Empfehlung seit 

2008 als Antrag nach § 14 SGB IX (bei Einwilligung des Versicherten).



7.1 Präventions- und Rehabilitationsempfehlungen für Erwachsene GKV

▪

▪

•

•

Gründe, warum Pflegebedürftige selten eine Maßnahme antreten



Diese Ansätze könnten helfen, Unsicherheiten zu verringern und Pflegebedürftige dabei unterstützen, eine 

Reha-Maßnahme trotz möglicher Bedenken anzutreten.

▪ Aufklärung und Kommunikation
Häufig entstehen Vorbehalte und Unsicherheiten aufgrund fehlender Informationen. Eine gezielte Aufklärung über die konkreten Vorteile der Rehabilitation und 

wie sie die Lebensqualität verbessern kann, könnte motivierend wirken. 

▪ Individuelle Beratung und Einbindung von Angehörigen

Pflegeberaterinnen könnten einfühlsame Gespräche führen, um die individuellen Wünsche, Ängste und Bedenken der Pflegebedürftigen zu verstehen. 

Angehörige sollten in diesen Prozess integriert werden, um gemeinsam eine positive Einstellung zur Rehabilitation zu fördern und eventuell Unterstützung für 

die Organisation bereitzustellen.

▪ Einbeziehung von Hausärzten und Pflegekräften
Ärzte und Pflegekräfte haben oft Einfluss auf die Einstellung der Pflegebedürftigen. Wenn Hausärzte oder Pflegekräfte die Rehabilitation gezielt unterstützen 

und positive Wirkungen bestätigen, kann dies die Akzeptanz fördern.

▪ Niederschwellige Angebote
Mobile oder ambulante Reha-Angebote können Alternativen zur stationären Reha darstellen. Diese sind oft besser zugänglich und ermöglichen eine 

Rehabilitation im vertrauten Umfeld, was insbesondere für kognitiv eingeschränkte oder hochbetagte Menschen von Vorteil ist.

▪ Hindernisse abbauen

Viele Pflegebedürftige haben Bedenken, wer sich während der Reha um ihren Haushalt oder ihre Haustiere kümmert. Hier könnten Pflege- oder 

Unterstützungsdienste vermitteln, die diese Sorge nehmen, etwa durch Haustierbetreuung oder Haushaltshilfen.



2.
Verordnung von medizinischer 
Rehabilitation für einen Pflegenden 
Angehörigen



• Schaffung eines eigenen Leistungstatbestandes im SGB XI

•

•

• Leistungen nach SGB XI werden nur erbracht, wenn kein 

Anspruch auf Versorgung des Pflegebedürftigen nach                  

§ 40 Absatz 3a SGB V besteht (Vorrangigkeitsregelung)

Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)

Mitaufnahme des Pflegebedürftigen -
Überblick

• Referentenentwurf: 24. Februar 2023

• Fachanhörung: 9. März 2023

• Verabschiedung Kabinettsentwurf: 5. April 2023

• 1. Lesung Bundestag: 27. April 2023

• Anhörung im Bundestag: 10. Mai 2023

• 1. Durchgang Bundesrat: 12. Mai 2023

• 2./3. Lesung Bundestag: 26. Mai 2023

• 2. Durchgang Bundesrat: 16. Juni 2023

• Inkrafttreten: 1. Juli 2023

Rückblick

Pflegepersonal-

Stärkungsgesetz –PpSG)

vom 11.12.2018:

§

ABER

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/PUEG_RefE_Pflegereform_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/PUEG_RefE_Pflegereform_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/P/GE_Pflegeunterstuetzung_Kabinettvorlage.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/069/2006983.pdf


Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)

Mitaufnahme des Pflegebedürftigen 
zur Rehabilitation §§ 40, 41 SGB V

derselben Reha-
Einrichtung

und

vollstationären 
Pflegeeinrichtung 

Neu:

Neu: 

Organisation der 

Mitaufnahme1: 

Gemeinsames Rundschreiben 

§§

§

Gemeinsamen Rundschreibens1



Krankenkasse ist zuständiger Träger der Reha §§ 40, 41 SGB V
Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)

derselben 
Reha-Einrichtung

und

§

Pflegebedürftige: 

1

2
3

4 5



Krankenkasse ist zuständiger Träger der Reha §§ 40, 41 SGB V
Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)

nicht in 
derselben Reha-

Einrichtung

vollstationären 
Pflegeeinrichtung 

vollstationären 
Rehabilitationseinrichtung 

Pflegebedürftige: 

1

2

und

3

4

5

5a

5b



Vordruck 61 – Verordnung von medizinischer Rehabilitation

VI. Zuweisungsempfehlungen

pflegende(n) Angehörige(n) 

VII. Sonstige Angaben

Versorgung der/des Pflegebedürftigen während der stationären Rehabilitation….

Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)



Vordruck 61 – Verordnung von medizinischer Rehabilitation

VII. Sonstige Angaben

Versorgung der/des Pflegebedürftigen während der 

stationären Rehabilitation 

möglichen 

Versorgung der/des Pflegebedürftigen während der 

stationären Rehabilitation 

Sofern die Mitaufnahme der/des Pflegebedürftigen in 

derselben Einrichtung

einer 

anderen Einrichtung 

Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)



•

•

→

•

•

•

Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)

Mitaufnahme des Pflegebedürftigen zur 
Vorsorge §§ 23, 24 SGB V, 
Rehabilitation § 15 SGB VI

derselben 

Einrichtung 
vollstationären 

Pflegeeinrichtung amb. Pflegedienst 

besteht nicht

§

§

§

§

ABER

§
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AOK Nordost

Pflegeberatung und Pflegestützpunkte

Telefon: 0800 265080-32337*
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§ 42a SGB XI – Versorgung Pflegebedürftiger bei 
Inanspruchnahme von Vorsorge- oder 
Rehabilitationsleistungen durch die Pflegeperson

§ 42a SGB XI

(1) 1Pflegebedürftige haben ab dem 1. Juli 2024 Anspruch auf Versorgung in zugelassenen Vorsorge- oder 

Rehabilitationseinrichtungen, wenn dort gleichzeitig Leistungen zur medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 

einschließlich der erforderlichen Unterkunft und Verpflegung nach § 23 Absatz 4 Satz 1 des Fünften Buches, 

nach § 40 Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches oder nach § 15 Absatz 2 des Sechsten Buches oder eine vergleichbare 

stationäre Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme von einer Pflegeperson des Pflegebedürftigen in Anspruch 

genommen werden.

(4) 1Stellt die Pflegeperson einen Antrag auf Leistungen zur medizinischen Vorsorge nach § 23 Absatz 4 Satz 1 des 

Fünften Buches oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 40 Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches oder 

nach § 15 Absatz 1 des Sechsten Buches und wünscht die Versorgung des Pflegebedürftigen in derselben Einrichtung, 

stellt der Antrag zugleich einen Antrag des Pflegebedürftigen auf Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 an die Pflegekasse 

oder das private Versicherungsunternehmen dar, das die private Pflege-Pflichtversicherung durchführt, sofern der 

Pflegebedürftige zustimmt.



Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG)

(3a) Bei einer stationären Rehabilitation haben Pflegepersonen im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften 

Buches auch Anspruch auf die Versorgung der Pflegebedürftigen, wenn diese in derselben 

Einrichtung aufgenommen werden. Sollen die Pflegebedürftigen in einer anderen als in der Einrichtung 

der Pflegepersonen im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches aufgenommen werden, koordiniert die 

Krankenkasse mit der Pflegkasse der Pflegebedürftigen deren Versorgung auf Wunsch der 

Pflegepersonen im Sinne des § 19 Satz 1 des Elften Buches und mit Einwilligung der Pflegebedürftigen. 

Gilt nach § 42a Absatz 4 Satz 1 des Elften Buches ein Antrag auf Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation nach Absatz 2 Satz 1 zugleich als Antrag eines Pflegebedürftigen auf Leistungen nach §

42a Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches, so leitet die Krankenkasse den Antrag an die Pflegekasse oder 

das private Versicherungsunternehmen, das die private Pflege-Pflichtversicherung durchführt, weiter und 

benennt gegenüber der Pflegekasse oder dem privaten Versicherungsunternehmen, das die private 

Pflege-Pflichtversicherung durchführt, unverzüglich geeignete Einrichtungen, sofern die Versorgung des 

Pflegebedürftigen nach § 42a des Elften Buches in derselben Einrichtung gewünscht ist.


